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„Gemeinsame Agrarpolitik — Verordnung (EWG) Nr. 1765/92 — 
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Leitsätze des Urteils 

Landwirtschaft — Gemeinsame Agrarpolitik — Stützung von Erzeugern bestimmter land
wirtschaftlicher Kulturpflanzen — Ausweisung der Erzeugungsregionen durch die Mitglied
staaten — Keine Pflicht zur Angabe der maßgeblichen Kriterien in den nationalen Durchfüh
rungsbestimmungen — Erzeugungsregion, die sich mit der regionalen Grundfläche deckt — 
Zulässigkeit 

(Verordnung Nr. 1765/92 des Rates, Artikel 2 Absatz 2 Unterabsatz 2 und Artikel 3 Absatz 1 
Unterabsatz 1) 
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LEITSÄTZE — RECHTSSACHE C-356/95 

Nach Artikel 3 Absatz 1 Unterabsatz 1 der 
Verordnung Nr. 1765/92 zur Einführung 
einer Stützungsregelung für Erzeuger 
bestimmter landwirtschaftlicher Kultur
pflanzen sind die Mitgliedstaaten im Rahmen 
der Erstellung des in dieser Bestimmung 
genannten Regionalisierungsplans nicht 
verpflichtet, bei der Ausweisung der 
Erzeugungsregionen die hierfür maßgebli
chen Kriterien in den Bestimmungen zur 
Durchführung dieser Verordnung anzuge
ben. 

Ein Mitgliedstaat, der nach Artikel 2 Absatz 
2 Unterabsatz 2 Satz 3 der Verordnung Nr. 
1765/92 nicht sein gesamtes Staatsgebiet, 
sondern nur Teile desselben jeweils zur 
Grundflächenregion bestimmt hat, ist 
berechtigt, das Gebiet der jeweiligen Grund
flächenregion nach Artikel 3 Absatz 1 Unter
absatz 1 dieser Verordnung insgesamt als 
Erzeugungsregion auszuweisen; die spezifi
schen strukturellen Ertragsfaktoren erfor
dern keine weitergehende Aufgliederung der 
Grundflächenregionen in einzelne Erzeu
gungsregionen. 
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